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RS OGH 1972/11/21 5Ob220/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1972

Norm

GBG §95

GBG §101

Rechtssatz

Das GBG enthält zwar keine ausdrückliche Bestimmung über die Unzulässigkeit der Erneuerung eines bereits

abgewiesenen Begehrens; für die Wiedereinbringung einer abgewiesenen Gesuches ist aber eine geänderte Sachlage

vorauszusetzen.
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